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3 3 3 . Verordnung: Änderung der Gastgewerbe-Befähigungsnachweisverordnung
3 3 4 . Verordnung: Verwendung von Geldstrafen und Geldbußen
3 3 5 . Verordnung: Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigungen im vereinfachten Verfahren
3 3 4 . Kundmachung: Aufhebung von Bestimmungen im ASVG und Ausspruch der Verfassungswid-

rigkeit von Bestimmungen im GSPVG und B-PVG durch den Verfassungs-
gerichtshof

3 3 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 8. Juli
1980, mit der die Gastgewerbe-Befähigungs-

nachweisverordnung geändert wird

Auf Grund des § 22 Abs. 3 und des § 193
Abs. 1 Z 1 der Gewerbeordnung 1973, BGBl.
Nr. 50/1974, wird verordnet:

Die Gastgewerbe-Befähigungsnachweisverord-
nung, BGBl. Nr. 387/1974, in der Fassung der
Z 18 der Kundmachung BGBl. Nr. 381/1975 und
der Verordnung BGBl. Nr. 385/1976 wird wie
folgt geändert:

Im § 10 Abs. 4 ist das Datum „31. Juli 1980"
durch das Datum „31. Juli 1981" zu ersetzen.

Staribacher

3 3 4 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 9. Juli
1980 über die Verwendung von Geldstrafen

und Geldbußen

Auf Grund des § 127 Abs. 3 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, wird
verordnet:

§ 1. Geldstrafen und Geldbußen, die nach § 92
Abs. 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 über
Hochschullehrer aus dem Bereich des Zentralaus-
schusses für Hochschullehrer verhängt worden
sind, hat der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung nach Anhörung dieses Zentralaus-
schusses zur Linderung von Notlagen zu ver-
wenden, in die im öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis stehende Hochschullehrer aus diesem
Zentralausschußbereich unverschuldet geraten
sind.

§ 2. Geldstrafen und Geldbußen, die nach § 92
Abs. 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 über
Beamte aus dem Bereich des Zentralausschusses

für die sonstigen Bediensteten verhängt worden
sind, hat der Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung nach Anhörung dieses Zentralaus-
schusses zur Linderung von Notlagen zu ver-
wenden, in die Beamte aus diesem Zentralaus-
schußbereich unverschuldet geraten sind.

Firnberg

3 3 5 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 14. Juli 1980 über die Aus-
stellung von Warenverkehrsbescheinigungen

im vereinfachten Verfahren

Auf Grund des § 13 des EG-Abkommen-
Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1972, des
§ 10 des EFTA-Durchführungsgesetzes 1973,
BGBl. Nr. 118, und des § 11 des EFTA-Spanien-
Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 247/1980,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Handel, Gewerbe und Industrie verordnet:

§ 1. Auf Antrag ist nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen ein vereinfachtes Verfahren
zur Ausstellung von Warenverkehrsbescheinigun-
gen nach

dem Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft vom 22. Juli 1972, BGBl. Nr. 466,

dem Abkommen zwischen der Republik
Österreich einerseits und den Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl und der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl andererseits vom 22. Juli 1972,
BGBl. Nr. 467,

dem Übereinkommen zur Errichtung der
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA),
BGBl. Nr. 100/1960,

dem Übereinkommen zur Schaffung einer
Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der
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Europäischen Freihandelsassoziation und der
Republik Finnland, BGBl. Nr. 193/1961,

dem Übereinkommen zwischen den EFTA-
Ländern und Spanien, BGBl. Nr. 245/1980,

zu bewilligen.

§ 2. (1) Eine Bewilligung nach § 1 ist nur Per-
sonen zu erteilen, die

a) kaufmännische Bücher ordnungsgemäß
führen und

b) Gewähr dafür bieten, daß sie die für die
Ausstellung von Warenverkehrsbescheini-
gungen maßgebenden Bestimmungen der
im § 1 genannten völkerrechtlichen Ver-
träge und die zu deren Durchführung er-
lassenen Rechtsvorschriften einhalten.

(2) Für die Erteilung der Bewilligung sind die
Zollämter erster Klasse zuständig.

§ 3. (1) Der durch eine Bewilligung nach § 1
Begünstigte, im folgenden „ermächtigter Expor-
teur" genannt, steht unter besonderer Zollauf-
sicht nach § 26 des Zollgesetzes 1955 im Sinne des
§ 7 Abs. 4 des EG-Abkommen-Durchführungs-
gesetzes, im Sinne des § 4 Abs. 4 des EFTA-
Durchführungsgesetzes und im Sinne des § 5
Abs. 4 des EFTA-Spanien-Durchführungsgesetzes.

(2) Der ermächtigte Exporteur ist verpflichtet,
die Vordrucke der Warenverkehrsbescheinigungen
entsprechend den im § 1 genannten Verträgen
und den zu deren Durchführung erlassenen
Rechtsvorschriften sorgfältig, vollständig und
wahrheitsgemäß auszufüllen.

(3) Der ermächtigte Exporteur ist berechtigt,
ohne Mitwirkung der Zollbehörde die von ihm
entsprechend Abs. 2 ausgefüllten Warenverkehrs-
bescheinigungen und Anträge zu diesen durch
Abdruck des in der Anlage abgebildeten Sonder-
stempels in der für den Sichtvermerk der Zoll-
behörde bestimmten Rubrik zu versehen, wenn
die für die betreffende Warenverkehrsbescheini-
gung maßgebenden Bestimmungen des jeweils
anwendbaren, im § 1 genannten Vertrages erfüllt
sind. Macht er von dieser Ermächtigung Ge-
brauch, so darf er überdies zutreffendenfalls den
Vermerk gemäß Art. 25 Abs. 2 des Protokolls
Nr. 3 des Abkommens zwischen der Republik
Österreich und der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und gemäß Art. 25 Abs. 2 des An-
hangs B des Übereinkommens zur Errichtung der
Europäischen Freihandelsassoziation in Her
Rubrik „Bemerkungen" der Warenverkehrsbe-
scheinigung mit dem Abdruck des in der Anlage
abgebildeten Sonderstempels versehen.

(4) Der ermächtigte Exporteur ist verpflich-
tet, die von ihm ausgefüllten und nach Abs. 3
mit dem Sonderstempel versehenen Anträge auf
Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinigung
und alle nach der Lage des Einzelfalles erforder-
lichen und geeigneten Unterlagen für die Über-

prüfung der Ursprungseigenschaft der Waren, für
die eine Warenverkehrsbescheinigung im verein-
fachten Verfahren ausgestellt worden ist, drei
Jahre ab Ausstellung der Warenverkehrsbeschei-
nigung aufzubewahren.

§ 4. Die Bewilligung ist zu widerrufen,
a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse,

die für ihre Erteilung maßgebend waren, ge-
ändert haben oder

b) wenn die Bewilligung mißbräuchlich aus-
genützt worden ist oder

c) wenn den auferlegten Verpflichtungen nicht
entsprochen worden ist.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. August
1980 in Kraft.

. (2) Die Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 16. November 1974, BGBl.
Nr. 713, über die Ausstellung von Warenver-
kehrsbescheinigungen im vereinfachten Verfahren
tritt mit Ablauf des 31. Juli 1980 außer Kraft.

Androsch

Anlage

3 3 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 9. Juli 1980 über die Aufhebung von
Worten in § 259 Abs. 1 ASVG und den Aus-
spruch der Verfassungswidrigkeit von Wor-
ten in § 78 GSPVG und § 74 Abs. 1 B-PVG

durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG und gemäß dem
§ 64 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
Erkenntnis vom 26. Juni 1980, G 6/79, G 25/79
und G 54/79, dem Bundeskanzler zugestellt am
8. Juli 1980,

1. in § 259 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes — ASVG, BGBl. Nr. 189/
1955, in der Fassung des Art. XIV Z 5 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 280/1978 die
Worte „wenn diese seinen Lebensunterhalt
überwiegend bestritten hat und er im Zeit-
punkt ihres Todes erwerbsunfähig und be-
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dürftig ist, solange die beiden letzten Vor-
aussetzungen zutreffen" als verfassungswid-
rig aufgehoben;

2. ausgesprochen, daß in § 78 des Gewerblichen
Selbständigen Pensionsversicherungsgesetzes
— GSPVG, BGBl. Nr. 292/1957, die Worte
„wenn diese seinen Lebensunterhalt überwie-
gend bestritten hat und er im Zeitpunkt
ihres Todes dauernd erwerbsunfähig (§ 74)
und bedürftig ist, solange die beiden letzten
Voraussetzungen zutreffen" verfassungswid-
rig waren;

3. ausgesprochen, daß in § 74 Abs. 1 des
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes —
B-PVG, BGBl. Nr. 28/1970, in der Fassung
des Art. XVI Z 1 des Bundesgesetzes BGBl.

Nr. 280/1978 die Worte „wenn diese seinen
Lebensunterhalt überwiegend bestritten hat
und er im Zeitpunkt ihres Todes dauernd
erwerbsunfähig (§ 70) und bedürftig ist, so-
lange die beiden letzten Voraussetzungen zu-
treffen" verfassungswidrig waren.

(2) Die Aufhebung der Worte in § 259 Abs. 1
ASVG tritt mit Ablauf des 26. Juni 1981 in
Kraft.

(3) Zur Aufhebung der Worte in § 259 Abs. 1
ASVG hat der Verfassungsgerichtshof weiters
ausgesprochen, daß frühere Vorschriften nicht
wieder in Wirksamkeit treten.

Kreisky
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